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Aufgaben, Zuständigkeit und Ver
fahren der G. sind gesetzlich be
stimmt. Die Gliederung der G. ent
spricht dem Staats- und Gesell
schaftsaufbau. Danach bestehen das 
Oberste Gericht der DDR, das als 
höchstes rechtsprechendes Organ die 
Rechtsprechung aller G. leitet, die 
Bezirks-G. und die Kreis-G. sowie 
die Militärober-G. und die Mili- 
tär-G. als staatliche G. und die 
Konflikt- und Schiedskommissionen 
als -> gesellschaftliche Gerichte. 
Nach dem Gesetz steht im Mittel
punkt der Rechtsprechung der G. 
die unter gesetzlich festgelegten Vor
aussetzungen und in gesetzlich vor
gesehenen Verfahren vorgenommene 
Prüfung und Entscheidung über -> 
Straftaten und andere ->• Rechtsver
letzungen, insbesondere über die -> 
rechtliche Verantwortlichkeit, bzw. 
über Rechtsstreitigkeiten auf den 
Gebieten des Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechts sowie bestimmter ge
setzlich der Zuständigkeit der G. 
übertragener Fragen des LPG-Rechts. 
Den Kreis-G. obliegen ferner Ent
scheidungen über das Wahlrecht, 
über Beschwerden in Notariatssachen 
und gegen polizeiliche Strafverfügun
gen wegen Verfehlungen. Die G. 
entscheiden nicht über Streitigkeiten 
aus wirtschaftsrechtlichen und grund
sätzlich nicht über solche aus staats- 
und verwaltungsrechtlichen Be
ziehungen. Ihnen können durch Ge
setz weitere Aufgaben übertragen 
werden. Die G. werden nur auf 
Grund von Anträgen, Klagen, Über
gabeentscheidungen oder staatsan- 
waltschaftlichen Anklagen tätig. Sie 
wenden bei der Ausübung ihrer 
Rechtsprechung das -> sozialistische 
Recht auf einen einzelnen gesell
schaftlichen Vorgang an, um gesell
schaftliche und rechtliche Beziehun
gen bzw. Verhaltensweisen soziali
stisch zu gestalten bzw. sie zu 
schützen, um die Rechte und Pflich
ten der Beteiligten, ihre Verantwor
tung ünd Verantwortlichkeit festzu
stellen und geeignete gesetzlich vor

gesehene Maßnahmen zur Verwirk
lichung des sozialistischen Rechts 
und* zur rechtlichen Verantwortlich
keit festzulegen und zur Erziehung 
von Rechtsverletzern anzuwenden. 
Die G. fällen auch Entscheidungen 
zur Klärung der Rechtslage bei 
unklaren Rechtsverhältnissen. Die 
Rechtsprechung und die damit ver
bundene Tätigkeit der G. trägt so 
zur Lösung der Aufgaben der sozia
listischen Staatsmacht bei der Gestal
tung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft bei. Rechtsprechung und 
vorbeugende Arbeit der G. zielen 
darauf ab, daß das sozialistische 
Recht durch jedermann, unabhängig 
von seiner Stellung und Funktion, 
eingehalten und zunehmend be
wußt verwirklicht wird. Voraus
setzung einer gesetzlichen und daher 
wirksamen Entscheidung des G. ist 
die zweifelsfreie Feststellung der 
objektiven Wahrheit. Die G. ent
scheiden rechtsverbindlich (-*■ Ur
teil). Sie fällen grundsätzlich kollek
tive Entscheidungen und beziehen in 
deren Vorbereitung die Werktätigen, 
ihre Kollektive und Organisationen 
in vielfältigen Formen ein, im Straf
verfahren z. B. als Kollektivver
treter, gesellschaftliche Ankläger 
bzw. Verteidiger. Sie verhandeln 
öffehtlich, außer in gesetzlich vorge
sehenen Ausnahmefällen. Die G. 
sind in ihrer Rechtsprechung unab
hängig, denn sie sind nur an die 
Verfassung, die Gesetze und andere 
Rechtsvorschriften der DDR ge
bunden ; niemand darf in den Pro
zeß der Rechtsfindung durch ein 
G. eingreifen. Entsprechend den 
demokratischen Grundsätzen der so
zialistischen Staatsordnung kann 
einem Bürger der hohe politisch-ge
sellschaftliche Auftrag, als Mitglied 
eines G. (-> Richter, -> Schöffe, 
Mitglieder gesellschaftlicher G.) 
Rechtsprechung auszuüben, nur durch 
die Volksvertretungen bzw. unmittel
bar durch die Werktätigen erteilt 
werden. Die Zuständigkeit der G. 
ist so geregelt, daß die Kreis-G.
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